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2.3  Inhaltskontrolle von Vertragsklauseln

Arbeitshilfen für die Praxis
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Michael Loewer

Schönhauser Allee 83

10439 Berlin

030/44674467

www.jurati.de

http://www.jurati.de
http://www.jurati.de


© Fachanwalt für Arbeitsrecht  Michael Loewer    www.jurati.de
Anwaltssozietät Jurati, Schönhauser Allee 83, 10439 Berlin 2

2.3  Inhaltskontrolle von Vertragsklauseln

Geltungsbereich Klauselkontrolle Unwirksamkeitsfolgen

Begriff der AGB,
§ 305 I BGB

Ausgeschlossene Berei-
che, § 310 IV 1 BGB

Vertragsbestand im
Übrigen, § 306 I BGB

Dispositives Gesetzes-
recht, § 306 II BGB

Auslegung von AGB

Wirksame Einbe-
ziehung von AGB

Keine geltungserhal-
tende Reduktion

Prüfungsmaßstab

Vorrang der Individual-
abrede, § 305 b BGB

http://www.jurati.de


© Fachanwalt für Arbeitsrecht  Michael Loewer    www.jurati.de
Anwaltssozietät Jurati, Schönhauser Allee 83, 10439 Berlin 3

2.3  Inhaltskontrolle von Vertragsklauseln

Geltungsbereich

Begriff der AGB, § 305 I BGB

Vorformulierte Vertragsbedingungen

Für eine Vielzahl von Verträgen

Bei Vertragsabschluss gestellt

http://www.jurati.de
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2.3  Inhaltskontrolle von Vertragsklauseln

Geltungsbereich

Begriff der AGB, § 305 I BGB

Vorformulierte 
Vertragsbedingungen

Rechtsverbindlichkeit beabsichtigt

Speicherform / Urheber sind irrelevant

http://www.jurati.de
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2.3  Inhaltskontrolle von Vertragsklauseln

Geltungsbereich

Begriff der AGB, § 305 I BGB

Für eine Vielzahl von Verträgen

Absicht wiederholter Verwendung

Im ArbR beachte § 310 III Nr. 2 BGB

Da Arbeitnehmer als Verbraucher (vgl. § 13 BGB) im Sinne 
des § 310 III Nr. 2 BGB gelten, reicht es für die Eröff-
nung einer Inhaltskontrolle von Vertragsklauseln aus, 
dass der vorformulierte Vertragstext nur zur einmali-
gen Verwendung bestimmt ist und kein Einfluss auf 
den Inhalt genommen werden konnte.

http://www.jurati.de
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2.3  Inhaltskontrolle von Vertragsklauseln

Geltungsbereich

Begriff der AGB, § 305 I BGB

Bei Vertragsabschluss gestellt

Keine reale Einflussmöglichkeit

Im Arbeitsrecht: § 310 III Nr. 1 BGB

Da Arbeitnehmer als Verbraucher (vgl. § 13 BGB) im Sinne 
des § 310 III Nr. 1 BGB gelten, gelten Arbeitsvertrags-
bedingungen immer als vom Arbeitgeber gestellt, so-
fern sie nicht durch den Arbeitnehmer in den Vertrag 
eingeführt worden sind.
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2.3  Inhaltskontrolle von Vertragsklauseln

Geltungsbereich

Ausgeschlossene Bereiche, § 310 IV 1 BGB

Tarifverträge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen

Globalverweis auf einschlägigen Tarifvertrag 

Problematisch ist vertraglicher Verweis auf orts- oder 
branchenfremden Tarifvertrag bzw. Einzelverweis

http://www.jurati.de
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2.3  Inhaltskontrolle von Vertragsklauseln

Geltungsbereich

Wirksame Einbeziehung

§§ 305 II, III BGB gelten im ArbR nicht, § 310 IV 2 BGB; 
=>kein Hinweis auf einbezogenen Tarifvertrag notwendig

Überraschende Klauseln, § 305 c I BGB

Abweichende Individualabrede, § 305 b BGB

http://www.jurati.de
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2.3  Inhaltskontrolle von Vertragsklauseln

Geltungsbereich

Wirksame Einbeziehung

Nach den Umständen ungewöhnlich

Überraschende Klauseln, 
§ 305 c I BGB

Überraschung und Überrumpelung

=> werden nicht Vertragsbestandteil

Beispiel: Ausschlussklauseln unter „Sonstiges“ sind idR über-
raschend, wenn nicht auf sie hingewiesen worden ist. 

Das Überraschungsmoment kann durch sinnvolle Über-
schriften und drucktechnische Hervorhebung (insbeson-
dere Fettdruck) vermieden werden.

http://www.jurati.de
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2.3  Inhaltskontrolle von Vertragsklauseln

Klauselkontrolle

Auslegung von AGB

Objektiver Inhalt für durchschnittlich 
verständigen Vertragspartner

Typischer Sinn für durchschnittlich 
verständigen Vertragspartner

Unklarheiten (objektive Mehrdeutigkeit) 
zulasten des Verwenders, § 305c II BGB

Beispiel: „ Der Arbeitnehmer erhält eine Weihnachts-
gratifikation in Höhe eines Bruttomonatsgehalts. 
Ein Rechtsanspruch auf die Weihnachtsgratifika-
tion besteht nicht.“ Es ist unklar, ob ein Anspruch 
auf Weihnachtsgeld besteht oder nicht.

http://www.jurati.de
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2.3  Inhaltskontrolle von Vertragsklauseln

Klauselkontrolle

Prüfungsmaßstab

Abweichung oder Ergänzung von 
Rechtsvorschriften, § 307 III BGB

Klauselverbote ohne 
Wertungsmöglichkeit, § 309 BGB

Klauselverbote mit 
Wertungsmöglichkeit, § 308 BGB

Unangemessene Benachteiligung, § 307 II, III BGB

Berücksichtigung arbeitsrechtlicher 
Besonderheiten, § 310 Satz 2 BGB

Beispiele

http://www.jurati.de
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2.3  Inhaltskontrolle von Vertragsklauseln

Klauselkontrolle

Prüfungsmaßstab

Abweichung oder Ergänzung von 
Rechtsvorschriften, § 307 III BGB

Abdingbare Rechtsgrundsätze

Verhältnis Arbeitsleistung / Entgelt
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2.3  Inhaltskontrolle von Vertragsklauseln

Klauselkontrolle

Prüfungsmaßstab

Abweichung oder Ergänzung von 
Rechtsvorschriften, § 307 III BGB

Keine Angemessenheitskontrolle der 
Hauptleistungspflichten (Privatautonomie)

Verhältnis Arbeitsleistung / Entgelt

Prüfungsmaßstab: Mindestentgeltvorschriften

Geltung des Transparenzgebots, § 307 III 2 BGB
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2.3  Inhaltskontrolle von Vertragsklauseln

Klauselkontrolle

Prüfungsmaßstab

Normgedanke / Leitbild, von dem abgewichen wird

Umfassende Würdigung beiderseitiger Positionen

Berücksichtigung kompensatorischer Effekte

Unangemessene Benachteiligung, 
§ 307 II, III BGB

Transparenzgebot, § 307 I 2 BGB
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2.3  Inhaltskontrolle von Vertragsklauseln

Klauselkontrolle

Prüfungsmaßstab

Arbeit auf Abruf (Wirtschaftsrisiko!) 
zulässig, wenn flexibler Anteil < 25 %

Beispiele

Ausgleichsquittung mit Klage-
verzicht bei Gegenleistung zulässig

Freistellungsklauseln ohne Nennung 
von Sachgründen unangemessen (str.)

Versetzungsklauseln zul., soweit keine 
Abweichung vom Leitbild (§ 106 GewO)

Vertragsstrafe arbeitsrechtliche Besonderheit
=> Kein Verstoß gegen § 309 Nr. 6 BGB
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2.3  Inhaltskontrolle von Vertragsklauseln

Unwirksamkeitsfolgen

Vertragsbestand im Übrigen, § 306 I BGB

Verwender darf sich auf Klausel nicht berufen

Unwirksamkeit nur zu Lasten des Verwenders

Gegebenenfalls Teilrettung durch „blue-pencil-Test“

Beispiel: Der Formulararbeitsvertrag enthält eine zwei-
monatige außergerichtliche Verfallfrist. Dem Arbeit-
geber stehen noch Schadensersatzansprüche in 
Höhe von 15.000,00 €zu, die er erst drei Monate 
nach Kenntnis darüber einklagt. Die Ansprüche sind 
verfallen, auch wenn die Ausschlussfrist an sich 
unwirksam ist. Dem Verwender (Arbeitgeber) nützt 
dies nicht.
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2.3  Inhaltskontrolle von Vertragsklauseln

Unwirksamkeitsfolgen

Keine geltungserhaltende Reduktion

Risiko des Verwenders der Klausel

Mindesterhalt nicht Aufgabe der Rechtsprechung 

http://www.jurati.de

